Protokoll des Gespräches mit Prof. Ganten

28. Juni 2004, 17:00 - 18:00 Uhr.

Vertreter der Assistenzärzte:

Ulrike Schmitz (Neurologie CBF)

Malte Schröder (Kardiologie CVK)

Eckehard Frisch (Infektiologie CVK/CCM)

Olaf Guckelberger (Chirurgie CVK)

Das Gespräch beginnt mit einer kurzen Darstellung der Situation durch Prof. Ganten. Es wird auf die angespannte finanzielle Lage, Schwierigkeiten des Fusionsprozesses, Bemühungen des Erhalts aller Campi verwiesen. Hinsichtlich der Einführung eines Haustarifvertrags besteht das Ziel, die verschiedenen Tarifverträge (BAT, BAT-O, Drittmittel) in einen einheitlichen Haustarifvertrag zu überführen.

Anschließend wird die Situation aus der Sicht der Vertreter der Assistenzärzte erläutert, insbesondere hinsichtlich der Übergangsverträge, Darlegung der inakzeptablen Situation bei Weiterbeschäftigungen, erhebliches Ausmaß der Einbußen, Unsicherheit über die Dauer dieser Übergangsphase, die Zahl der in absehbarer Zeit betroffenen Assistenten sowie die  fehlende Transparenz bezüglich der geplanten Bedingungen des Haustarifvertrages.

Prof. Ganten erläutert nun, dass die Übergangsverträge bereits bei seinem Amtantritt für den 1. April 2004 beschlossen waren. Nach einer erneuten juristischen Prüfung habe sich gezeigt, dass aus rechtlichen Gründen keine andere Lösung gefunden werden konnte, als alle Weiterbeschäftigungen als Neueinstellungen gelten zu lassen.

Somit seien die Übergangsbedingungen mit seiner Zustimmung am 1. Mai 2004 in Kraft getreten. Er sei sich der schmerzhaften Einschnitte bewusst. 

Von der Seite der Assistenten wird die grundsätzliche Ablehnung der Übergangsverträge unterstrichen und der Wunsch nach schneller Einigung auf einen Haustarifvertrag geäußert. Wir bitten um Darstellung der geplanten Struktur des Haustarifvertrages.

Herr Prof. Ganten legt dar, dass die Übergangsverträge von seiner Seite nicht diskutabel seien, er aber mit einer schnellen Einigung mit den Gewerkschaften rechne. 

Die Verhandlungen begännen Anfang Juli und werden für die Charité von einer Rechtsanwaltskanzlei aus Düsseldorf geführt. Die Grundsätzliche Struktur, die bereits weitgehend in der Charité beschlossen sei, sähe vor, dass innerhalb der verschiedenen Berufsgruppen Funktionsgruppen gebildet würden. Diese Funktionsgruppen sähen eine Bezahlung entsprechend der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit vor, unabhängig von Alter, Zeit der Zugehörigkeit, nachgewiesener Qualifikation (d.h. um z.B. als Stationsleitung bezahlt zu werden, muss nicht zwangsläufig ein entsprechender Kurs absolviert worden sein, etc..). 

Das Weitere sei natürlich noch Gegenstand der Tarifverhandlungen. Insgesamt wies er darauf hin, dass Kürzungen im Personalbudget des ärztlichen Bereiches nicht primäres Ziel seien. Insgesamt sei geplant, den Kliniken bzw. den zukünftigen Zentren eine weitgehende Autonomie im Rahmen des jeweiligen Personalbudgets einzuräumen. 

Prof. Ganten schlägt eine Informationsveranstaltung zu dem geplanten Haustarifvertrag vor. Allerdings müsste uns klar sein, dass konkrete Zahlen aufgrund der laufenden Verhandlungen nicht genannt werden könnten. 

